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Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04. De-
zember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 60.336.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf 61.958.800 EUR

außerordentlichen Erträge auf 543.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf 561.100 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 57.551.700 EUR
Auszahlungen auf 60.956.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfal-
len auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.858.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.734.500 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.692.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.837.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 384.900 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven 0 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR fest-
gesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungs-
maßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf  4.052.700 EUR fest-
gesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 250 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 445 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendun-

gen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen
werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Haushaltssatzung
der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2015

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab
der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanz-
haushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festge-
setzt.

3. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertre-
tung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der
Kontengruppe 50/51 und 70
Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

– ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppe 52 und 72
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und  Dienstleistungen

– ab 50,0 TEUR je Einzelfall
Kontengruppe 53 und 73
Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

– ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 54 und 74
Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige  Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit

– ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 55 und 75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Finanzauszahlungen

– ab 30,0 TEUR je Einzelfall
Kontogruppe 78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern sie den kommuna-
len Eigenanteil betreffen bzw. es sich um außerplanmäßige Maß-
nahmen handelt – ab 50,0 TEUR je Einzelfall
jedoch überplanmäßige Bauleistungen

– um mehr als 20 v. H. der geplanten
Ansätze, maximal bei Erhöhung des
kommunalen Eigenanteils um 100,0 TEUR

Aufwendungen/Auszahlungen über 25.000 EUR in den angegebe-
nen Kontengruppen, ausgenommen überplanmäßige Bauleistungen
sind durch den Hauptausschuss zu genehmigen.

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:
a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der

laufenden Verwaltung in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch
zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind

b) unabweisbare Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtaufgaben
in unbeschränkter Höhe

c) über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit in unbegrenzter Höhe, wenn dafür die notwendigen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorliegen und
zweckgebundene Finanzierungsquellen vorhanden sind

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist,
werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-

wendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR festge-
setzt.

§ 6
entfällt

Schwedt/Oder, 04.12.2014

Polzehl
Bürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder vom 04.12.2014 wird öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme bei der Bürgerberatung im Rathaus Haus 2, Zimmer 218 aus.

Schwedt/Oder, 04.12.2014

Für die Stadt Schwedt/Oder

Polzehl
Bürgermeister

Auf der Grundlage von § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) –
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 29. August 2013 (BGBI. I S. 3464); §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI. I/14, [Nr. 32]); § 17 Zweites
Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches –
Kinder- und Jugendhilfe (Kindertagesstättengesetz – KitaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 16], S.
384), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. Februar
2014 (GVBI. I/14, [Nr. 07]), hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Schwedt/Oder in ihrer Sitzung am 04. Dezember 2014 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Kindertagesstätten, die sich in Trägerschaft der
Stadt Schwedt/Oder befinden.
Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Ein-
richtungen der Jugendhilfe, in denen Kinder tagsüber gefördert, erzo-
gen, gebildet, betreut und versorgt werden.

§ 2
Allgemeines

(1) Es werden folgende Betreuungsarten angeboten:
– Kinderkrippe: für Kinder im Alter bis zum vollendeten 3. Lebens-

jahr,
– Kindergarten: für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis

zur Einschulung,
– Hort: für Schulkinder im Grundschulalter.

(2) Für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes einer Kinder-
tagesstätte werden Elternbeiträge, in Form von Gebühren nach
dieser Satzung, erhoben.

(3) Für die Inanspruchnahme der Versorgung mit Mittagessen,
gegebenenfalls mit Trinkmilch sowie Obst wird ein gesondertes
Entgelt erhoben, das in der Höhe den durchschnittlich ersparten
Eigenaufwendungen entspricht und nicht Gegenstand dieser Sat-
zung ist.

Kindertagesstättensatzung der Stadt Schwedt/Oder (Kita-Satzung)

§ 3
Aufnahme, Eingewöhnung, Gastkinder

(1) Voraussetzung zur Aufnahme eines Kindes in eine Kindertages-
stätte ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages zwischen den
Personensorgeberechtigten und der Stadt Schwedt/Oder. Beim
Wechsel eines Kindes in eine andere sich in Trägerschaft der Stadt
Schwedt/Oder befindlichen Kindertagesstätte bleibt der Betreuungs-
vertrag bestehen, lediglich die Bezeichnung der besuchten Kinder-
tagesstätte wird geändert.

(2) Bei erstmaliger Aufnahme eines Kindes in eine Kinderkrippe oder
einen Kindergarten ist der Leiterin oder dem Leiter der aufnehmen-
den Kindertagesstätte von den Personensorgeberechtigten eine
ärztliche Bescheinigung vorzulegen, in der die Eignung des Kindes
zum Besuch einer Kindertagesstätte bescheinigt wird. Diese Be-
scheinigung soll zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht älter als eine
Woche sein.

(3) Soweit freie Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, können auch
Kinder aus anderen Gemeinden in den Kindertagesstätten der Stadt
Schwedt/Oder aufgenommen werden.
Vor der Aufnahme von Kindern, deren gewöhnlicher Aufenthalt nicht
Schwedt/Oder ist, muss dem Kitaträger eine Bereitschaftserklärung
der Wohnortgemeinde zum Kostenausgleich vorliegen sowie eine
schriftliche Genehmigung zur Ausübung des Wunsch- und Wahl-
rechtes gemäß § 5 SGB VIII.

(4) Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist bei bedingtem Rechts-
anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte der Bescheid
über die Anerkennung des Rechtsanspruches durch den örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Dieser Bescheid ist erforderlich, wenn
– die Betreuung für Kinder im Alter bis zum vollendeten 1. Lebens-

jahr erfolgen soll,
– die tägliche Betreuungszeit für Kinder bis zur Einschulung mehr

als 6 Stunden betragen muss,
– die tägliche Betreuungszeit im Hort länger als 4 Stunden erfol-

gen soll,
– Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe den Hort besuchen sollen.

(5) Vor der regulären Aufnahme in die jeweils altersgerechte Betreu-
ungsform der Kindertagesbetreuung kann die Aufnahme eines Kin-
des zum Zwecke der Eingewöhnung erfolgen. Die maximale Dauer
der Eingewöhnungsphase soll 14 Tage nicht überschreiten.

(6) Für die zeitweise Betreuung eines Kindes in einer Kindertagesstät-
te, welches nicht an einer regulären Tagesbetreuung teilnimmt, ist
eine Betreuung als Gastkind möglich. Eine Gastkindbetreuung kann
nur bei vorhandenen freien Aufnahmekapazitäten der Kindertages-
stätte und nach Einwilligung der Leiterin oder des Leiters der ent-
sprechenden Kindertagesstätte gewährt werden.

(7) Die Neuaufnahme eines Kindes erfolgt in der Regel zum 1. eines
Monats.
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§ 4
Grundsätze der Betreuung

(1) Erziehung, Bildung, Versorgung und Betreuung der Kinder in der
Kindertagesstätte erfolgen auf Grundlage der gesetzlichen Rege-
lungen und der durch den Kita-Ausschuss beschlossenen pädago-
gischen Konzeption.

(2) Die Aufsichtspflicht des Personals der Kindertagesstätte beginnt
mit der Übergabe des Kindes an die Erzieherin oder den Erzieher
und endet mit dessen Übergabe in die Obhut der abholungsbe-
rechtigten Person(en) bzw. beim Verlassen des Grundstückes, wenn
das Kind nach Einwilligung der Personensorgeberechtigten ohne
Begleitung nach Hause gehen darf.

§ 5
Betreuungszeiten

(1) Es werden folgende Betreuungszeiten pro Tag innerhalb der Öff-
nungszeit mit entsprechender Gebührenstaffelung angeboten:
1. für Kinder im Alter bis zum vollendeten 3. Lebensjahr und für

Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung.
a) bis 4 Stunden,
b) bis 6 Stunden,
c) bis 8 Stunden,
d) bis 10 Stunden,
e) Schicht.

2. für Kinder im Grundschulalter
a) bis 4 Stunden
b) bis 6 Stunden
Eine längere Betreuungszeit während der Ferien und an
unterrichtsfreien Tagen ist nach vorheriger Anmeldung mit der
Leitung der Kindertagesstätte zu vereinbaren.

Eine Betreuung, die mehr als 10 Stunden pro Tag im Kinderkrippen-
und Kindergartenalter sowie über 6 Stunden im Hortalter umfasst,
ist nur in begründeten Einzelfällen möglich.

(2) Die Mindestbetreuungszeit bis zu 6 Stunden pro Tag wird für Kinder
bis zum Schuleintritt in der Zeit von 8:30 Uhr bis 14:30 Uhr gewährt.
Änderungen wegen Teilzeit- bzw. Schichtarbeit der Eltern müssen
mit der Kindertagesstättenleitung vereinbart werden. Die Gesamt-
betreuungszeit innerhalb einer Woche darf hierbei nicht überschrit-
ten werden.

(3) Die Mindestbetreuungszeit bis zu 4 Stunden pro Tag für Schulkin-
der der 1. bis 4. Klasse wird durch den schulischen Stundenplan
bestimmt und muss mit der Kindertagesstättenleitung vereinbart
werden.

(4) Den Betreuungsumfang von Hortkindern in den Ferien und an
unterrichtsfreien Tagen vereinbaren die Personensorgeberechtigten
mindestens einen Monat vor Ferienbeginn mit der Leiterin oder
dem Leiter der Kindertagesstätte.

(5) Eine 4-stündige Betreuungszeit für Kinder bis zum Schuleintritt
erfolgt:
a) vormittags bis einschließlich Mittagessen oder
b) ab einschließlich Mittagessen, nachmittags.

(6) Als entschuldigt gilt ein Kind, wenn die Kindertagesstättenleitung
am ersten Tag seines Fehlens bis 08:00 Uhr vom Fernbleiben und
dessen Grund unterrichtet wurde. Bei nachträglicher Unterrich-
tung gilt das Kind erst ab dem Tag als entschuldigt, an dem die
Benachrichtigung erfolgt.

§ 6
Mitteilungspflicht bei übertragbaren Krankheiten

Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krank-
heit im Umfeld des Kindes sind der Kindertagesstättenleitung unver-
züglich zu melden. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden,
dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen.

§ 7
Beendigung des Benutzungsverhältnisses

(1) Die Personensorgeberechtigten können den Betreuungsvertrag mit
einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Für die
Wahrung der Kündigungsfrist kommt es auf den Eingang bei der
Stadt Schwedt/Oder an.

(2) Die Stadt Schwedt/Oder ist berechtigt, den Betreuungsvertrag zum
Ende eines Kalendermonats insbesondere dann zu kündigen, wenn
a) der Platz über einen zusammenhängenden Zeitraum von 4 Wo-

chen unentschuldigt nicht genutzt wird,
b) die Gebührenpflichtigen mit ihrer Gebührenzahlung in Verzug

sind,
c) eine Änderung der Gesetzeslage hinsichtlich der Kindertages-

betreuung eintritt.
(3) Kündigungen bedürfen der Schriftform.
(4) Wenn der Betreuungsvertrag nicht nach den vorstehenden Vor-

schriften gekündigt wurde, endet das Benutzungsverhältnis durch
Ablauf der vereinbarten Vertragszeit.

§ 8
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Personensorgeberechtigten.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 9
Entstehung und Ende der Gebührenpflichtigkeit

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag ver-
einbarten Datum der Aufnahme des Kindes in der Kindertagesstät-
te und endet mit Ablauf des Monats, in dem auch das Betreuungs-
verhältnis endet. Bei Neuaufnahme, Ausschluss oder Abmeldung
eines Kindes während des laufenden Monats ist die Gebühr für den
vollen Monat zu entrichten.

(2) Die Gebühr wird als Jahresgebühr festgesetzt und in 12 Monats-
beträgen erhoben. Wenn das Kind im gesamten laufenden Kalen-
derjahr angemeldet war, wird im Dezember kein Monatsbetrag
erhoben.
Damit sind vorübergehende Abwesenheiten und Schließzeiten ab-
gegolten.

(3) Vorübergehende Abwesenheit des Kindes lässt die Höhe der
Gebührenpflicht unberührt. Bei Abwesenheit eines Kindes über ei-
nen Zeitraum von mindestens vier zusammenhängenden Wochen
kann in begründeten Fällen (insbesondere Krankheit des Kindes,
Kuraufenthalt) für diesen Zeitraum auf Antrag und bei Vorlage ent-
sprechender Nachweise Gebührenfreiheit gewährt werden.

§ 10
Fälligkeit der Gebühr

(1) Ein Zwölftel der Jahresgebühr (Monatsgebühr) ist jeweils am 3. für
den laufenden Monat fällig.
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(2) Die Gebührenzahlung erfolgt bargeldlos über eine Erklärung zur
Teilnahme am SEPA-Basislastschriftverfahren oder per Überwei-
sung (Selbsteinzahlung).

§ 11
Bemessung der Gebühren

(1) Die Gebühren werden grundsätzlich nach dem anzurechnenden
Jahreseinkommen der Eltern, der Zahl ihrer unterhaltsberechtig-
ten Kinder, der Altersgruppe des zu betreuenden Kindes sowie dem
vereinbarten Betreuungsumfang bemessen.

(2) Maßgeblich für das der Gebührenermittlung zu Grunde zu legende
Elterneinkommen ist die rechtliche Stellung zum Kind. Grundsätz-
lich wird das Einkommen beider Elternteile berücksichtigt. Lebt
das Kind jedoch mit nur einem Elternteil in einem gemeinsamen
Haushalt, so ist hinsichtlich des anzurechnenden Einkommens je-
doch nur dessen Einkommen zu berücksichtigen.

(3) a) Das Jahreselterneinkommen beinhaltet folgende Positionen:
1. bei nichtselbständiger Tätigkeit die Bruttoeinnahmen abzüglich

des im   Einkommenssteuergesetz bestimmten Pauschbetrages
für Werbungskosten. Höhere Werbungskosten können mittels
Steuerbescheid des Finanzamtes nachgewiesen und geltend
gemacht werden;

2. bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit, aus Gewerbebe-
trieb sowie aus Land- und Forstwirtschaft die Summe der positi-
ven Einkünfte (Gewinn);

3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapital-
vermögen (zum Beispiel Zinsen aus Sparguthaben, Dividenden
aus Aktien) abzüglich der damit im Zusammenhang stehenden
Werbungskosten;

4. sonstige Einkünfte im Sinne von § 22 Einkommenssteuergesetz;
5. sonstige Einnahmen.

Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unab-
hängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, zum Beispiel
– Kindergeld für das Kind, welches in der Einrichtung betreut

wird,
– Wohngeld,
– Unterhaltsleistungen für die Gebührenpflichtigen und das

Kind, für das die Gebühren erhoben werden,
– Rente (Kapitalanteil),
– wegen Geringfügigkeit vom Arbeitgeber pauschal versteuer-

te Einkommen,
– Geldleistungen nach SGB II, SGB III und SGB XII z. B. Unter-

haltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld,
Konkursausfallgeld, Sozialhilfe, Leistungen der Grund-
sicherung,

– sonstige Leistungen nach anderen Sozialgesetzen; z. B. Kran-
kengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld,
Leistungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz, dem  Unter-
haltssicherungsgesetz, Leistungen nach dem BAföG, soweit
diese nicht als rückzahlbares Darlehen ausgereicht werden,
Berufsbildungsfreibetrag (BAB), Elterngeld, soweit es nicht
nach Punkt c dieses Absatzes von der Anrechnung ausge-
schlossen ist

b) Nachgewiesene Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unter-
haltverpflichtungen für Verwandte der Eltern, die nicht unter
Absatz 5 dieses Paragraphen fallen, werden vom Einkommen
abgesetzt. Sofern nur das Einkommen eines Elternteils für die
Gebührenberechnung herangezogen wird, werden auch nur des-
sen Unterhaltsaufwendungen berücksichtigt.

c) Folgende Positionen gehören nicht zum Jahreseinkommen:

1. Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
(BEEG),

2. Leistungen nach dem SGB XI (Pflegegeld),
3. Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG),
4. Elterngeld, soweit es nicht 300,00 € übersteigt.

d) Positive Einkünfte einer Einkommensart werden nicht mit nega-
tiven Einkünften einer anderen Einkommensart verrechnet.
Die positiven Einkünfte des einen Elternteils werden nicht mit
den negativen Einkünften des anderen Elternteils verrechnet.

e) Von den Einkünften im Sinne von Punkt a, Nummer 1 bis 4 dieses
Absatzes wird ein pauschaler Abschlag von 25 v. H. vorgenom-
men.
Dies gilt nicht für Einkünfte, die aus einem Beamtenverhältnis
oder der Ausübung eines Mandates bzw. einer entsprechenden
Versorgung erzielt wurden. Hier wird ein pauschaler Abzug von
15 v. H. vorgenommen.

(4) Aus den Anlagen dieser Satzung ist die sich entsprechend dem
anzurechnenden Elterneinkommen ergebende Jahres- bzw. Monats-
gebühr zu entnehmen. Die Anlagen sind Satzungsbestandteil.

(5) Wenn mehrere gesetzlich unterhaltsberechtigte Kinder im Haus-
halt der Eltern oder, sofern nur das Einkommen eines  Elternteils für
die Gebührenberechnung herangezogen wird, in dessen Haushalt
leben, ermäßigen sich die Gebühren gleichmäßig für alle Kinder ab
dem zweiten gesetzlich unterhaltsberechtigten Kind um jeweils 10
vom Hundert des Grundbetrages.
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Kind dabei stets
als unterhaltsberechtigt berücksichtigt. Danach haben die Gebüh-
renpflichtigen die Unterhaltsberechtigung nachzuweisen, etwa durch
den Nachweis darüber, dass für dieses Kind weiterhin Kindergeld
bezogen wird, ein Freibetrag nach dem Einkommenssteuergesetz
gewährt wird oder dass das Kind außerstande ist, sich selbst zu
ernähren. Wird ein solcher Nachweis nicht erbracht, erfolgt keine
Ermäßigung des Grundbetrages.

(6) Die Gebühr für Kinder im Alter bis zu 3 Jahren wird bis einschließ-
lich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr
vollendet, auch wenn es vorzeitig in einer altersgemischten oder
älteren Gruppe betreut wird.

(7) Bei zeitweiliger Betreuung von bis zu 5 Tagen im Monat mit bis zu
6 Stunden täglich (Gastkind) wird, unter Einhaltung der Vorschrif-
ten der Tagesbetreuung und im Rahmen vorhandener Kapazitäten,
eine Gebühr von 15,00 € pro Betreuungstag erhoben.
Pro Übernachtung (ab 17:00 Uhr bis 07:00 Uhr) sind 17,00 € zu
zahlen.

(8) Für Pflegekinder im Sinne des § 33 SGB VIII und Kinder aus
Betreuungsformen nach § 34 SGB VIII wird eine einkommens-
unabhängige monatliche Gebühr in Höhe des Durchschnitts der
Elternbeiträge erhoben:
für ein Kind im Alter bis zum vollendeten 3. Lebensjahr von 141,34 €,
für ein Kind von 3 Jahren bis zur Einschulung von 96,96 €,
für ein Kind im Grundschulalter von 73,58 €.

(9) Die Monatsgebühr erhöht sich bei Kindern mit Schichtbetreuung
um 35,00 € (von montags 05:30 Uhr bis samstags 16:30 Uhr bei
durchgehender Öffnungszeit).

(10) Wird in der Kindertagesstätte über die vereinbarte Betreuungszeit
hinaus, aber innerhalb der Öffnungszeit, Betreuung erforderlich,
sind 11,00 € je angefangene Betreuungsstunde zu zahlen.
Erfolgt die Betreuung über die Öffnungszeit der Kindertagesstätte
hinaus, wird für jede angefangene Stunde eine Gebühr von 15,00 €
erhoben.

(11) Wird innerhalb eines Monats eine Änderung des Betreuungsbedarfes
vereinbart, gilt folgende Regelung:
a) bei höherem Betreuungsbedarf ist bereits für den laufenden

Monat die entsprechende Gebühr zu zahlen,
b) bei niedrigerem Betreuungsbedarf wird im folgenden Monat die

Änderung gebührenwirksam.
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§ 12
Kosten der Ferienbetreuung und unterrichtsfreier Tage

für Kinder im Grundschulalter

(1) Für eine längere Betreuungszeit während der Ferien und an
unterrichtsfreien Tagen wird ein wöchentlicher Pauschalbetrag er-
hoben. Dieser ist unabhängig von der monatlichen Gebühr zu ent-
richten. Fehltage haben auf die Zahlung keinen Einfluss.

(2) Die wöchentlichen Pauschalbeträge für Ferienbetreuung staffeln
sich wie folgt:
a)  Vertragliche Betreuungszeit: 4 Stunden

– 10,00 € bei einem Betreuungsbedarf von bis zu 6 Stunden,
– 20,00 € bei einem Betreuungsbedarf von bis zu 8 Stunden,
– 30,00 € bei einem Betreuungsbedarf von bis zu 10 Stunden.

b) Vertragliche Betreuungszeit: 6 Stunden
    – 10,00 € bei einem Betreuungsbedarf von bis zu 8 Stunden,

– 20,00 € bei einem Betreuungsbedarf von bis zu 10 Stunden.
(3) Der tägliche Pauschalbetrag für die Betreuung an unterrichtsfreien

Tagen beträgt 2,00 €.

§ 13
vorläufige und endgültige Gebührenfestsetzung

(1) Die Gebühren für das laufende Kalenderjahr werden vorläufig fest-
gesetzt. Grundlage des vorläufigen Gebührenbescheides ist das für
das laufende Kalenderjahr zu erwartende Einkommen. Nach Ablauf
des Kalenderjahres wird die Gebühr für das abgelaufene Jahr auf
der Grundlage des tatsächlichen Einkommens durch endgültigen
Bescheid festgesetzt. Mit dem endgültigen Bescheid werden die
vorläufige und endgültige Gebühr gegenübergestellt und durch:
– Festsetzung einer Erstattung von bisher zu viel gezahlten Ge-

bühren oder
– Festsetzung einer Nachforderung für bisher zu wenig gezahlte

Gebühren
abgerechnet.
Wurde im laufenden Jahr bis zur Erteilung des vorläufigen Kosten-
beitragsbescheides eine andere als die durch diesen Bescheid fest-
gesetzte Gebühr bezahlt, erfolgt mit diesem vorläufigen Bescheid
eine Abrechnung des bisher gezahlten gegenüber der nach neuem
Bescheid zu zahlenden Gebühr.

(2) Sowohl das für das laufende Jahr zu erwartende Einkommen als
auch das tatsächliche Einkommen des abgelaufenen Jahres ist durch
die Gebührenpflichtigen bis zum 31. März eines jeden Jahres nach-
zuweisen. Geeignete Nachweise können sein:
– Lohnsteuerkarte,
– Einkommenssteuerbescheid,
– Jahresverdienstbescheinigung,

– Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes,
– Bescheide über Sozialleistungen,
– Belege für Unterhalt/Unterhaltsvorschuss,
– Wohngeldbescheid.
Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommenssteuerbescheid
erhalten haben, wird von einer Einkommenselbsteinschätzung aus-
gegangen. Nach Erhalt des ersten Einkommensteuerbescheides
erfolgt eine Nachveranlagung (Korrektur). Sollten die zum Nach-
weis des Einkommens oder erhöhter Werbungskosten vorgesehe-
nen Bescheide des Finanzamtes dem Kostenbeitragsschuldner nicht
bis zum 31. März des auf das Kostenbeitragsjahr folgenden Jahres
vorliegen, sind sie spätestens 3 Monate nach ihrem Zugang nach-
zureichen.

(3) Bei Abmeldung eines Kindes aus der Kindertagesstätte haben die
Gebührenpflichtigen sowohl das tatsächliche Einkommen des ab-
gelaufenen Kalenderjahres (sofern für das abgelaufene Jahr noch
kein endgültiger Bescheid erstellt ist) als auch das tatsächliche
Einkommen des laufenden Jahres bis zum Zeitpunkt des
Ausscheidens des Kindes aus der Kindertagesstätte nachzuwei-
sen. Auf dieser Grundlage wird/werden der/die endgültige/n
Gebührenbescheid/e erstellt.

(4) Werden bis zum 31. März des laufenden Jahres keine oder unvoll-
ständige Einkommensnachweise erbracht, erfolgt die Gebühren-
festsetzung auf der Grundlage des für die jeweilige Altersgruppe
geltenden Höchstbetrages (siehe Anlagen).

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Kindertagesstättensatzung (Kita-Satzung) tritt am 1. Januar 2015
in Kraft. Gleichzeitig treten die Gebührensatzung der Stadt Schwedt/
Oder für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen in kom-
munalen Kindertagesstätten vom 25. November 2004 sowie die Sat-
zungen zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder für
die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen in kommunalen
Kindertagesstätten 1. Änderung vom 10. Oktober 2007 und 2. Ände-
rung vom 1. Dezember 2009 außer Kraft.

Schwedt/Oder, den 05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister

Anlagen 1-10
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1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder be-
schließt die Aufstellung  des Bebauungsplanes „Integratives Woh-
nen am Park Heinrichslust“. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes befindet sich im Wohngebiet Neue Zeit zwischen der Berli-
ner Straße und dem Sportplatz. Die derzeit unbebaute Fläche umfasst
wesentliche Teile des Flurstücks 220 der Flur 46 zwischen der Stra-
ße Am Sportplatz und dem Wohn- und Geschäftshaus Berliner Stra-
ße 141a. Der genaue Geltungsbereich ist auf der zu diesem Be-
schluss gehörenden Anlage 2 dargestellt.

2. Ziel des Bebauungsplanes ist es, planungsrechtliche Vorausset-
zungen für eine Nutzung  zum Wohnen und zur sozialen Betreuung
im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes zu schaffen.

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes
„Integratives Wohnen am Park Heinrichslust“

3. Auf Grundlage von § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Sicherung der Belange
des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen.

4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich mit den zu
dem Beschluss gehörenden Plänen (Anlage 1 und 2) bekannt zu
machen.

Schwedt/Oder, den 04.12.2014

Polzehl
Bürgermeister
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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder hat am
04.12.2014 die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haus-
haltsjahr 2015 beschlossen.
Der § 4 der Haushaltssatzung regelt die Hebesätze für die Grundsteuer.
Diese haben sich gegenüber dem Kalenderjahr 2014 nicht geändert.
Deshalb haben alle Grundsteuerschuldner, deren Grundsteuermess-
bescheid sich für das Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 nicht geän-
dert hat, für 2015 die gleiche Grundsteuer wie 2014 zu entrichten. Für
diese Steuerschuldner wird die Grundsteuer für 2015 nach § 27 Abs. 3
Grundsteuergesetz durch diese öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt.

Die Grundsteuer wird nach § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz zu je einem
Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November fällig. Abweichend davon werden Kleinbeträge bis zu 15,00 €

Öffentliche Bekanntmachung Grundsteuer

Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2015

am 01. Juli fällig und Beträge bis zu 30,00 € zu je einer Hälfte am 15.
Februar und 15. August fällig. Die Steuern sind von den Steuerschuld-
nern zu diesen Fälligkeitsterminen zu entrichten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dem
Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung bei dem Bürgermeister der
Stadt Schwedt/Oder, Lindenallee 25-29, 16303 Schwedt/Oder, schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Schwedt/Oder, 04.12.14

Polzehl
Bürgermeister
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Es ist beabsichtigt, nach § 8 Abs. 2 Brandenburgisches Straßengesetz,
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009, veröffentlicht im
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I 2009,
Nr.15 S. 358, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2010, veröf-
fentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg
Teil I 2010, Nr. 17, S. 7, folgende in der Gemarkung Schwedt/Oder
gelegenen Verkehrsflächen:

Sonstige öffentliche Straße – Weg V 030
von Knoten: 953
bis Knoten: 1054
Flur: 54
Flurstück: 276, 277, 368, 370, 371,458, 459 (alle teilweise)

Sonstige öffentliche Straße – Weg V 031
von Knoten: 1054
bis Knoten: 1072
Flur: 54
Flurstück: 288, 358, 370, 373, 456, 458 (alle teilweise)

einzuziehen, da diese Wege durch den Bau der Eigenheimsiedlung Rosen-
insel jede Verkehrsbedeutung verloren haben.

Ankündigung der geplanten Einziehung

Die zur Einziehung vorgesehenen Flächen sind auf dem Lageplan stark
gekennzeichnet.

Der Lageplan der zur Einziehung vorgesehenen Flächen liegt während
der öffentlichen Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung Schwedt/Oder,
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege, Lindenallee
25-29, Zimmer 242 zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zur beabsichtigten Einzie-
hung können innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Schwedt/
Oder, Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege, Linden-
allee 25-29, 16 303 Schwedt/Oder geltend gemacht werden.

Schwedt/Oder, 28.11.14

Polzehl
Bürgermeister
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§ 1    § 13  Allgemeine Vorschriften wird wie folgt geändert:

Der Absatz 2 wird nach Punkt k) wie folgt ergänzt:

l) Urnenruhegemeinschaften mit Namensnennung (URG)
Nutzungszeit 20 Jahre

§ 2   § 16  Urnengrabstätten wird wie folgt geändert:

(1) Der Absatz 1 wird nach dem letzten Anstrich wie folgt ergänzt :

     – Urnenruhegemeinschaften mit Namensnennung

(2) Der Absatz 6 wird nach Absatz 5 wie folgt ergänzt:

(6) Urnenruhegemeinschaften mit Namensnennung sind
pflegefreie, nicht anonyme Urnenreihengrabstätten, die
innerhalb der Ruhegemeinschaftsanlage der Reihe nach
belegt und an denen für die Dauer der Ruhezeit Nutzungs-
rechte erworben werden.
Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Aufstellung
eines eigenen Grabmals oder zur eigenen Pflege. Es gelten
die Vorschriften des § 19 (1) und § 21 (7).

§ 3   § 19  Errichtung von Grabmalen wird wie folgt geändert:

Der Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Auf jeder Grabstätte (ausgenommen davon sind Urnengemein-
schaftsanlagen, Rasenurnenwahlgrabstätten und Urnenruhe-
gemeinschaften mit Namensnennung) darf nur ein stehendes
Grabmal errichtet werden.
Auf jeder Rasenurnenwahlgrabstätte muss ein liegendes Grabmal
errichtet werden.
Unter das liegende Grabmal sollte eine Unterplatte in den
Maßen 65 cm x 55 cm gelegtwerden.
Auf den Urnenruhegemeinschaftsanlagen mit Namensnen-
nung errichtet ausschließlich die  Friedhofsverwaltung ein
Gemeinschaftsgrabmal mit Inschrifttafeln und lässt auf die-
sen Namen und Vornamen sowie Geburts- und Sterbejahr
der dort Bestatteten anbringen.

Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe
der Stadt Schwedt/Oder (Friedhofssatzung)  – 1. Änderung

§4   § 21 Gärtnerische Herrichtung und Pflege der Grabstätten wird wie
folgt geändert:

Der Absatz 7 wird wie folgt ergänzt:

(7) Für Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenurnenwahlgrabstätten und
Urnenruhegemeinschaften mit Namensnennung gilt:

– Die Friedhofsverwaltung legt diese gärtnerisch an und führt die
Pflege aus.

– Eine Bepflanzung der UGA, der Urnenruhegemeinschaften und
der Rasenurnenwahlgrabstätten ist nicht gestattet.

– Blumenschmuck ist ausschließlich an die dafür vorgesehenen
Plätze zu legen oder zu stellen.

§ 5   Anlage 3 Grabarten wird wie folgt geändert :

(1) Pkt.1.1  Grabstätten mit Gestaltungsvorschriften wird nach dem
letzten Anstrich wie folgt ergänzt:

Länge x Breite
– Urnenruhegemeinschaften

mit Namensnennung        Rasenfläche              0,60 x 0,60 m

(2) Pkt. 2.  Friedhof Ortsteil Heinersdorf wird wie folgt nach Zeile 3
ergänzt:

Rasenurnenwahlgrabstätte
für 2 Urnen                         Rasenfläche             1,10 x 1,20 m

§ 6   Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Schwedt/Oder, 04.12.2014

Polzehl
Bürgermeister
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Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/
14, [Nr. 32]), in Verbindung mit den §§ 2, 4, 5 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Landes Brandenburg (KAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I/04, [Nr. 08],
S.174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014
(GVBI.I/14, [Nr.32]) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Schwedt/Oder in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2014 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Gebührengegenstand

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwedt/Oder
und deren Einrichtungen sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen
Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren gemäß der Anla-
ge erhoben. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühr verpflichtet sind diejenigen Personen (Gebühren-
schuldner), welche die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwedt/Oder
oder sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung in Anspruch nehmen,
diejenigen, welche die Leistungen bestellen (Auftraggeber) oder Perso-
nen, deren Verpflichtungen nach § 20 des Brandenburgischen
Bestattungsgesetzes durch die Leistung wahrgenommen werden.
Schuldner der Verwaltungsgebühren nach Punkt 9 der Anlage sind die-
jenigen Personen, welche die Leistung der Verwaltung beantragt haben
oder von dieser unmittelbar begünstigt werden.
Erfolgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im Interesse mehrerer
Personen, so haften sie als Gesamtschuldner.

Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwedt/Oder
(Friedhofsgebührensatzung)

§ 3
Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Bestattung, mit der Benutzung
der Einrichtungen der städtischen Friedhöfe, mit der Inanspruchnahme
sonstiger Leistungen der Friedhofsverwaltung, mit dem Erwerb eines
Nutzungsrechtes an Grabstätten und bei Verwaltungsleistungen mit
der Antragstellung.

§ 4
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Gebührenmaßstab und Gebührensatz sind in der Anlage zu dieser Sat-
zung geregelt, die Bestandteil der Satzung ist.

§ 5
Gebührenbescheid

(1) Dem Gebührenschuldner wird ein Gebührenbescheid gelegt. Die
Gebühr wird 14 Tage nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

(2) Wird von einer Bestattung oder einer Benutzung der städtischen
Friedhöfe nach Bestellung Abstand genommen, so können je nach
Fortschritt der Leistung bis zu 75 % der Gebühren erhoben werden.

§ 6
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die kommunalen Fried-
höfe der Stadt Schwedt/Oder vom 26. November 2009 (Beschluss-
Nr. 96/06/09) außer Kraft.

Schwedt/Oder, 04.12.2014

Polzehl
Bürgermeister
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§ 1
Änderung des Satzungstextes

1. Der § 2 der Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozial-
passes wird nach Ziff. 3. wie folgt ergänzt:

4. Einwohner mit Hauptwohnung in Schwedt/Oder, die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

2. Der § 3 Absatz 2 der Satzung über die Einführung eines Schwedter
Sozialpasses wird nach dem 3. Anstrich wie folgt ergänzt:

– die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz.

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286
zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 GVBl.I/14, [Nr. 32] hat die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder durch ihren
Beschluss vom 4. Dezember 2014 die folgende Satzung erlassen.

Satzung zur Änderung der Satzung
über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses – 2. Änderung

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Schwedt/Oder, den 05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister
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Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte auf ihrer 3. Sitzung am 4.
Dezember 2014 den Jahresabschluss 2011 der Uckermärkischen Büh-
nen Schwedt und fasste nachstehenden Beschluss:

1. Durch die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder wird der
Jahresabschluss der   Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das
Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt.

2. Dem Intendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wird für
das Wirtschaftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

3. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, vom
Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2011 den Betrag von 410.100,00 €
durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Bekanntmachungsanordnung

Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt
als Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder und die Entlastung des Intendanten
lt. Beschluss der SVV

Gemäß Eigenbetriebverordnung des Landes Brandenburg, § 33 (3) liegt
der Jahresabschluss 2011 in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt an
der Besucherkasse vom 5.1.2015 – 11.1.2015 öffentlich aus.

Schwedt, den 05.12.2014

i.V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte auf ihrer 3. Sitzung am 4.
Dezember 2014 den Jahresabschluss 2012 der Uckermärkischen Büh-
nen Schwedt und fasste nachstehenden Beschluss:

1. Durch die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder wird der
Jahresabschluss der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das
Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt.

2. Dem Intendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wird für
das Wirtschaftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

3. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, vom
Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2012 den Betrag von 362.364,00 €
durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Bekanntmachungsanordnung

Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt
als Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder und die Entlastung des Intendanten
lt. Beschluss der SVV

Gemäß Eigenbetriebverordnung des Landes Brandenburg, § 33 (3) liegt
der Jahresabschluss 2012 in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt an
der Besucherkasse vom 5.1.2015 – 11.1.2015 öffentlich aus.

Schwedt, den 05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte auf ihrer 3. Sitzung am 4.
Dezember 2014 den Jahresabschluss 2013 der Uckermärkischen Büh-
nen Schwedt und fasste nachstehenden Beschluss:

1. Durch die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder wird der
Jahresabschluss der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das
Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt.

2. Dem Intendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt wird für
das Wirtschaftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

3. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, vom
Jahresfehlbedarf aus dem Jahr 2013 den Betrag von 338.118,24 €
durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Bekanntmachungsanordnung

Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt
als Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder und die Entlastung des Intendanten
lt. Beschluss der SVV

Gemäß Eigenbetriebverordnung des Landes Brandenburg, § 33 (3) liegt
der Jahresabschluss 2013 in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt an
der Besucherkasse vom 5.1.2015 – 11.1.2015 öffentlich aus.

Schwedt, den 05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister
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Amtlicher Teil

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebs-
verordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom
04.12.2014 den Wirtschaftsplan  für das Wirtschaftsjahr 2015 festge-
stellt:

1. Es betragen

1.1.Im Erfolgsplan
die Erträge 7.185.749 €
die Aufwendungen 7.425.850 €
der Jahresgewinn 0 €
der Jahresverlust 240.101 €

1.2.Im Finanzplan
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit 3.754 €

Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus der Investitionstätigkeit -287.000 €

Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus der Finanzierungstätigkeit 255.000 €

Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2015

2. Es werden festgesetzt

2.1.der Gesamtbetrag der Kredite  auf 0 €

2.2.der Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €

2.3.Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) 0 €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen
Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a) ……………………………………………. €

b) ……………………………………………. €

c) ……………………………………………. €

Schwedt/Oder, den  05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister

Ende des Amtsblattes für die Stadt Schwedt/Oder

Das Amtsblatt der Stadt Schwedt/Oder erscheint in ausreichender Auflage nach Bedarf, mindestens monatlich.
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes ist die Stadt Schwedt/Oder, Der Bürgermeister, Lindenallee 25-29,
16303 Schwedt/Oder, Telefon 03332 446-205.
Das Amtsblatt wird an alle Schwedter Haushalte einschließlich aller Ortsteile verteilt.
Weitere Exemplare liegen im Rathaus und Rathaus Haus 2 zur Mitnahme aus.
Interessierte Firmen, Bürger und Institutionen haben die Möglichkeit, es gegen Übernahme der Portogebühren per Abonnement zu beziehen.
Bestellungen sind zu richten an die Stadtverwaltung Schwedt/Oder, Büro Bürgermeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lindenallee 25-29,
16303 Schwedt/Oder.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2015 wird öffentlich bekannt gemacht.

Der Wirtschaftsplan 2015 liegt zur Einsichtnahme beim Besucherservice der Uckermärkischen Bühnen Schwedt öffentlich aus.

Schwedt, den 05.12.2014

i. V. Herrmann
Polzehl
Bürgermeister
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Informationen aus dem Rathaus

Die Stadt Schwedt/Oder rüstet sich für die 750-
Jahr-Feier. Mit neuen Produkten wird die Wer-
betrommel gerührt. Gemeinsam wurden
bereits einige Ideen in Vorbereitung auf das
Festjahr angeschoben bzw. umgesetzt. Pünkt-
lich zum Weihnachtsgeschäft sind wieder eini-
ge Produkte fertig geworden, die wir gerne
kurz vorstellen wollen. Vielleicht fehlt noch das
eine oder andere Weihnachtsgeschenk.

Bildband „Schwedt/Oder“
Gemeinsam mit dem STADT-BILD-VERLAG
LEIPZIG hat die Stadt einen neuen Bildband
herausgegeben, der aktuell auf 1500 Exemp-
lare limitiert ist. Die Fotos stammen vom ehe-
maligen Pressefotografen der „Märkischen
Oderzeitung“ Karl-Heinz Wendland, die Texte
von Heike Müller, ehemalige Mitarbeiterin des
Stadtmuseums und der Volkshochschule
Schwedt/Oder. Auf 60 Seiten wird mit knapp
100 Fotos und knappen Texten das aktuelle,
vielschichtige Antlitz der Stadt abgebildet. Der
einführende Text wurde zusätzlich in Polnisch

Werbung für das Stadtjubiläum
übersetzt und ist als Einleger beigefügt.
Erhältlich ist der Bildband in der Altstadt-
buchhandlung (Karthausstraße 12), in der
Buchhandlung Thalia (Oder-Center), im Stadt-
museum und beim Tourismusverein.

Buch „Denkmalführer
der Stadt Schwedt/Oder“
Nach dem Kunstführer gibt es nun auch den
Denkmalführer in einer neuen Qualität. Auf 252
Seiten haben Doris Schulze, Rosemaria
Zillmann und der Fotograf Harald Bethke akri-
bisch ein umfassendes Nachschlagewerk über
die Denkmäler und Bauten mit orts-
geschichtlichem Bezug und die Gedenksteine
in der Stadt und in allen Ortsteilen zusam-
mengetragen. Die Druckerei Wippold hat die
500 Exemplare dieses Stadtführers im Novem-
ber 2014 gedruckt.
Erhältlich ist der Denkmalführer in der Altstadt-
buchhandlung, im Stadtmuseum und beim
Tourismusverein.

Limitierte Jubiläumsuhr
Bereits im März 2014 ergriff Juwelier Sven Born
die Initiative, für die Stadt Schwedt/Oder an-
lässlich der 750-Jahr-Feier eine limitierte Uhr
auf den Markt zu bringen. Gemeinsam wurde
der Berlischky-Pavillon als Motiv ausgewählt.
Herr Born ließ durch die Firma Rolf Cremer
eigens für Schwedt eine Uhr in einem moder-
nen Look entwickeln. Die nummerierten Uh-
ren in einer maximalen Auflage von 500 Stück
gibt es wahlweise mit Leder- oder Metall-
armband in einer edlen Geschenkverpackung
in seinem Geschäft im Oder-Center, im Stadt-
museum und in der Tourist-Information.

Erste Werbeartikel werden seit September bzw.
Oktober 2014 in der Tourist-Information und
im Schwedter Stadtmuseum vertrieben. Dazu
gehören:
– weiße Baumwolltaschen mit farbigem

Jubiläumslogo für 3,50 Euro
– weiße Kugelschreiber mit farbigem Auf-

druck für 1,00 Euro
– Bierdeckel bzw. Untersetzer mit beidsei-

tigem, farbigem Druck für 0,20 Euro
– Postkarte mit Jubiläumslogo für 0,50 Euro
– Button mit Jubiläumslogo für 1,00 Euro
– Schiebepuzzle mit einem farbigen Foto von

der Nixe für 2,50 Euro

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sämtliche Festprodukte sind in der Schwedter Tourist-Information erhältlich.

Der Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Stadt- und
Ortsteilpflege wird demnächst folgende Maß-
nahmen abrechnen und damit Straßenausbau-
beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz
für das Land Brandenburg in Verbindung mit
der Satzung über die Erhebung von Beiträgen
für straßenbauliche Maßnahmen und Er-
schließungsbeiträge nach §§ 127 ff. BauGB in
Verbindung mit der Satzung über die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen erheben:

Beitragserhebungen für Straßenausbaubeiträge
und Erschließungsbeiträge

• Eigenheimsiedlung Ferdinand-von-Schill-
Straße/Fritz Krumbach-Straße (2. BA)

• Heinersdorfer Straße/Dr.-Theodor-Neu-
bauer-Straße (3. BA)

Den betroffenen Eigentümern, Erbbau-
berechtigten oder Nutzern der an die Anlagen
angrenzenden Grundstücke werden in Kürze
Heranziehungsbescheide bekannt gegeben.

Fachbereich 4
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Besuchen Sie uns
im Internet:

www.schwedt.eu
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Vor 25 Jahren wurden die Urkunden zur Städ-
tepartnerschaft zwischen Leverkusen und dem
uckermärkischen Schwedt unterzeichnet. Der
Beginn der Partnerschaft zwischen den beiden
Kommunen im Spätherbst 1989 fiel mitten in
die Zeit des Mauerfalls. Zur Feier dieses be-
sonderen Jubiläums war Oberbürgermeister
Reinhard Buchhorn bereits Ende Oktober bei
seinem Amtskollegen Jürgen Polzehl in
Schwedt zu Gast. Am vergangenen Wochen-
ende wurde der Schwedter Bürgermeister zum
Gegenbesuch in Leverkusen begrüßt.

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „25
Jahre Städtepartnerschaft Leverkusen –
Schwedt“ am Sonntag, 30. November 2014,
im Forum nutzten beide Stadtoberhäupter die
Gelegenheit, noch einmal an die Anfangsjahre
der Partnerschaft zu erinnern. Bis heute ha-
ben viele dieser Kontakte, die damals geknüpft
wurden, Bestand. Sportler, Künstler, Vereine,
etwa die Marinekameradschaft mit ihrem
ShantyChor, der Katholikenrat und auch die
Karnevalisten beider Kommunen kommen re-
gelmäßig zusammen.
„Durch den wechselseitigen freundschaftlichen
Austausch haben Partnerschaften zwischen
einer ost- und einer westdeutschen Stadt wie
die unsere auch dazu beitragen können, in
unserem Land eine gesamtdeutsche Identität
zu entwickeln. Denn damit zusammenwächst,
was zusammengehört, müssen Menschen da
sein, die diesen Prozess tragen“, resümierte
Reinhard Buchhorn.

Zur Erinnerung an das 25-jährige Partner-
schaftsjubiläum pflanzten Reinhard Buchhorn
und Jürgen Polzehl anschließend mit einer Ei-
che, einer Buche und einer Kiefer drei für
Deutschland typische Bäume auf dem Gelän-
de der neuen Bahnstadt.

Zu Beginn der Leverkusener Ratssitzung am
Montag, dem 1. Dezember würdigte Reinhard
Buchhorn nochmals die guten Beziehungen
zwischen den beiden Städten. Während der
Wissens- und Technologietransfer früher von
West nach Ost verlief, erfolge der Austausch
zwischen Schwedt und Leverkusen heute längst
„auf Augenhöhe“; beide Städte könnten
jeweils von der anderen Seite profitieren:
„Was den Strukturwandel anbetrifft, können
wir in Leverkusen einiges von Schwedt,
insbesondere von den dortigen Erfahrungen,
lernen.“ Unterschiedliche  Schwerpunkte in Ost
und West bestimmten heute das Leben; dies
mache die Städtepartnerschaft weiterhin span-
nend, so der Schwedter Bürgermeister: „Las-
sen Sie uns diese Neugier weiterhin in der
Bürgerschaft unserer Städte wecken und so
einen aktiven Beitrag zur deutschen Einheit
leisten.“

25 Jahre Partnerschaftsjubiläum Leverkusen–Schwedt
Erinnerung an die Vertragsunterzeichnung in Leverkusen

Mit dem anschließenden Eintrag ins Goldene
Buch der Stadt endete der offizielle Besuch in
Leverkusen. Doch die Kontakte werden fort-
geführt: Im kommenden Jahr feiert Schwedt
das 750-jährige Jubiläum seiner Stadt-
gründung. „Wir in Leverkusen freuen uns schon
darauf, als Partnerstadt zum Gelingen der Fei-
er beitragen zu dürfen“, betonte Reinhard
Buchhorn.

Pressestelle Leverkusen

Gemeinsamer Eintrag ins Goldene Buch der Stadt: Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn und
Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Nach getaner Arbeit: Drei Bäume wurden zur Erinnerung an das Partnerschaftsjubiläum ge-
pflanzt.
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Die Stadt Schwedt/Oder beabsichtigt, die
Oberflächenentwässerungssatzung und die
Oberflächenwassergebührensatzung zu über-
arbeiten. Der Bürgermeister wird im Jahr 2015
beide überarbeiteten Satzungen für die Stadt
Schwedt/Oder zur Beschlussfassung in die
Stadtverordnetenversammlung einbringen, die
rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft tre-
ten soll.

Die bisher erstellten Bescheide und Zahlungs-
termine gelten so lange fort, bis sie durch neue
ersetzt werden.

Fachbereich 4
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege

Neue Oberflächen-
entwässerungssatzung
und Oberflächenwasser-
gebührensatzung
ab 1. Januar 2015

Gemäß Vergnügungssteuersatzung der Stadt 
Schwedt/Oder unterliegen Tanzveranstal-
tungen, dazu gehören auch öffentliche  
Silvester- und Faschingsveranstaltungen, 
der Vergnügenssteuer.

Deshalb fordert die Stadt Schwedt/Oder alle 
Veranstalter von öffentlichen Silvester- und 
Faschingsveranstaltungen auf, die 
Abrechnung der verkauften Eintrittskarten 
unter Angabe der Anzahl und des Entgeltes 
sowie des Ortes der Veranstaltung

• binnen 7 Werktagen
nach der jeweiligen Veranstaltung

bei der Finanzverwaltung der Stadt Schwedt/
Oder, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5, Abtei-
lung Steuern, Zimmer 221 a zu den üblichen
Sprechzeiten vorzunehmen. Danach wird ein
förmlicher Steuerbescheid erstellt.

Fachbereich 2, Finanzverwaltung

Vergnügungssteuer
für Tanz-,
Silvester- und Faschings-
veranstaltungen
2014/2015

Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt/
Oder „Schwedter Rathausfenster“ erscheint
am 28. Januar 2015. Redaktionsschluss ist der
14. Januar 2015.

Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, einge-
reichte Texte zu kürzen.

Redaktionsschluss

Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Schwedt/Oder am 4. Dezember 2014
verlieh der Bürgermeister Jürgen Polzehl den
Umwelt- und Naturschutzpreis.

• 1. Preis:
Kindertagestätte
„Am Storchennest“ in Vierraden
für 4 Einzelprojekte zur naturnahen Erzie-
hung in der Kindertagesstätte (vom Müll-
sammeln im Wald bis zum Apfelbaum im
Garten).

• 2. Preis:
Kindertagestätte „Friedrich Fröbel“
für das Projekt „Wiesenwandertag“ als
Bestandteil der Umwelterziehung bzw.
Umweltbildung in der Kindertagesstätte.

Bürgermeister Jürgen Polzehl sprach zudem
dem Förderverein der Grundschule
„Bertolt Brecht“ seine persönliche Anerken-
nung für ihr Projekt „Trinkwasserspender“ aus.
Ihr Umweltprojekt wurde 2013 von der „junge

Preisträger des Umwelt-
und Naturschutzpreises 2014

Preisträger des Umwelt- und Naturschutzpreises 2014

wirtschaft e. V.“ mit dem Jugendentwicklungs-
preis ausgezeichnet und konnte mit dem Preis-
geld in der Grundschule realisiert werden. „Mit
der Installation des Wasserspenders konnten
grundlegende Veränderungen für den schuli-
schen Alltag angestoßen werden, da er das
gesunde, umweltbewusste Aufwachsen der
Schüler unterstützt und den Schultag berei-
chert. So reduziert sich gleichzeitig das
Schulranzengewicht, da nur eine leere Flasche
mitgebracht werden muss, die in der Schule
jederzeit nachgefüllt werden kann“, berichtet
Frau Broszies-Klein, Vorsitzende des Förder-
vereins der Grundschule „Bertolt Brecht“
Schwedt e. V.
Bürgermeister Jürgen Polzehl war so begeis-
tert von dieser Idee, dass er zu Nachahmungs-
projekten in den anderen Schulen aufruft. Denn
Leitungswasser ist gesund, weil es ständig
kontrolliert wird und der regelmäßige Wasser-
konsum steigert die Leistungsfähigkeit unse-
rer Schülerinnen und Schüler.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Für Anregungen, Wünsche und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern
ist die Stadtverwaltung Schwedt/Oder offen. Sie können sich jederzeit telefonisch,

schriftlich, persönlich oder auf elektronischem Wege an die Stadtverwaltung wenden.
Ihr Anliegen wird umgehend an den jeweiligen Fachbereich weitergeleitet, bearbeitet

und beantwortet, Ideen und Hinweise werden geprüft.

Kontaktformular über www.schwedt.eu

E-Mail an pressestelle.stadt@schwedt.de

           Post an Stadt Schwedt/Oder
Büro Bürgermeister
Lindenallee 25–29
16303 Schwedt/Oder

Stadtordnungsdienst-Hotline 03332 446-446

Bürgeranliegen und Stadthinweise
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Der Bürgermeister der Stadt Schwedt/
Oder übermittelt nachträglich die herz-
lichsten Glückwünsche

zum 50. Hochzeitstag
dem Ehepaar Christa und Richard Hefter
dem Ehepaar Ingrid und
Klaus-Dieter Mademann
dem Ehepaar Teresa und Alfred Strahl
dem Ehepaar Gerda und Peter Schulz

Hinweis:
Um Ehejubilaren Glückwünsche zu übermit-
teln, muss der Meldebehörde das Datum der
Eheschließung bekannt sein. Hierfür ist Frau
Kerstin Giese die Ansprechpartnerin. Sie ist
telefonisch unter 03332 446-822 und per E-
Mail unter buergeranliegen.stadt@schwedt.de
zu erreichen.

Freizeit, Bildung, Informationen

Wir gratulieren
zum 100. Geburtstag
Frau Elise Walz

zum 90. Geburtstag
Frau Gerda Leisner
Frau Grete Barsch

zum 85. Geburtstag
Frau Edeltraud Nareyka
Frau Inge Maasch
Herrn Otto Nawottnig

zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz Ketelböter
Frau Irmgard Pede
Herrn Kurt Krüger
Herrn Günter Priebe
Herrn Wolfgang Heller
Herrn Siegfried Herzog

Frau Christa Mayer
Frau Brigitte Bolle
Frau Reina Margarete Schulz
Herrn Manfred Lesche
Frau Dora Heidschmidt
Frau Charlotte Wolff
Frau Gisela Schulz
Herrn Günter Hendel
Frau Inge Seibert
Herrn Georg Ziesche

Am Dienstag, dem 18. November 2014, be-
gann der Hydraulikbagger, den ersten Wohn-
block in der Clara-Zetkin-Straße abzureißen.
Er schafft damit Platz und Baufreiheit für ein
ganz neues Wohnquartier, welches mitten in
der Innenstadt Schwedts entstehen wird: die
„Regenbogensiedlung“.

Viele Schwedterinnen und Schwedter nehmen
regen Anteil am aktuellen Umbaugeschehen
in diesem Stadtviertel, welches ab 1959 ent-
stand. In der Clara-Zetkin-Straße gibt es ne-
ben den Wohnhäusern auch die Integrations-
Kindertagesstätte „Regenbogen“.

Sie ist Namensgeber für die neu entstehende
„Regenbogensiedlung“ der Wohnbauten
GmbH Schwedt/Oder. Bis Ende Februar 2015
soll in einem ersten Bauabschnitt der Abriss
von drei Wohnblöcken vollzogen sein. Es han-
delt sich um die Häuser Clara-Zetkin-Straße
9–14 und 15–22 sowie Heinersdorfer Straße
1–15.

Der Abrissbeginn in der Clara-Zetkin-Straße
stellt eine neue Qualität dar, denn bisher voll-
zog sich der Rückbau von ganzen Wohn-
quartieren maßgeblich im Stadtteil Waldrand.
Jetzt kommt der Quartierumbau auch in der
Innenstadt an und soll hier für eine zeitgemä-
ße Aufwertung des Wohnens in der City sorgen
durch Schaffung neuer, attraktiver und indivi-
dueller Wohnungen mit einem schönen Um-
feld.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neues Wohnquartier in der Innenstadt
Wohnbauten Schwedt startet Rückbau

Startschuss für Quartiersumbau in der Stadt! Bis 2018 entsteht hier die Regenbogensiedlung
der Wohnbauten Schwedt.

Das Amtsblatt für die Stadt Schwedt/Oder

„Schwedter  Rathausfenster“

erhalten Sie auch

im Foyer des Rathauses

und im Rathaus Haus 2.
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„Koma“
von Jo Nesbø
Was ist mit Harry Hole geschehen? Ist Oslos
bester und schwierigster Kommissar tot
oder ist er der geheimnisvolle Patient, der
in einem Krankenhaus im Koma liegt und
bewacht wird? Nesbø lässt uns lange im
Unklaren, was die Spannung beträchtlich
erhöht. Gleichzeitig werden Polizisten er-
mordet, die in nie aufgeklärten Fällen er-
mittelt haben. Mikael Bellmann, Holes al-
ter Widersacher und jetzt Polizeipräsident,
gerät unter Druck. Meisterhaft und sprach-
lich gekonnt gelingt Jo Nesbø die
Zusammenführung verschiedener
Handlungsstränge, er hält den Spannungs-
bogen bis zum überraschenden Ende.

„Die Wahrheit und andere Lügen“
von Sascha Arango
Wenn man in einem Netz aus Lügen auch
nur einen Faden durchtrennt, löst sich das
gesamte Geflecht auf. Bei Henry Hayden ist
es die heimliche Geliebte Betty, die die
Schere ansetzt, als sie ihm gesteht,
schwanger zu sein. Henry, den alle für ei-
nen genialen Schriftsteller halten, kann
seine Frau nicht verlassen. Weil sie es ist,
die die Romane schreibt, für die er gefeiert
wird. Fast schlafwandlerisch ergreift er da-
her die nächste Gelegenheit, die sich ihm
bietet. Betty ein für alle Mal loszuwerden.
Doch da ist es längst zu spät und Henry
verheddert sich immer mehr in einem Ge-
spinst aus Lügen.

Tipp des Monats

„Die Pilgerjahre
des farblosen Herrn Tazaki“
von Haruki Murakami
Um sein verlorenes Leben zurückzuerobern,
muss Herr Tazaki, ein Mann ohne Leiden-
schaften, in seine Vergangenheit reisen.
Ermuntert von seiner Freundin Sara, will er
fünfzehn Jahre nach dem abrupten Ende
einer Schulfreundschaft, eben diese vier
ehemaligen Freunde aufsuchen. Alle vier
Freunde blieben zum Studium in Nagoya,
nur Tazaki ging nach Tokio. Im zweiten Stu-
dienjahr kündigen ihm plötzlich und ohne
weitere Erklärung seine besten Freunde die
Freundschaft. Nun möchte er herausfinden,
warum die Freundschaft zerbrach und
macht sich auf die Suche nach den Freun-
den.
Murakami schreibt wie immer lakonisch,
in kurzen Sätzen, konfrontiert uns jedoch
mit zentralen Themen wie Selbst-
wahrnehmung und unseren Beziehungen zu
anderen Menschen

Neuerscheinungen
in der Stadtbibliothek
im Dezember Mit dem neuen Jahr 2015 beginnen an der Volkshochschule Schwedt/Oder

folgende Kurse, zu denen noch Anmeldungen entgegengenommen werden:

06.01.2015 17:00 Uhr Excel 2007/2010 für Fortgeschrittene
07.01.2015 09:00 Uhr Keramik für Garten und Haus
07.01.2015 17:00 Uhr Windows 8 – Die neue Kacheltechnik
08.01.2015 15:00 Uhr Spirituelle Meditationen
08.01.2015 17:00 Uhr Power Point 2007/2010 – Mediadesign
10.01.2015 09:00 Uhr Vortrag: Präsentation und Bestimmung alter Obstsorten
12.01.2015 16:30 Uhr Lesen und Schreiben – Miteinander reden
12.01.2015 18:15 Uhr Deutsch als Fremdsprache
14.01.2015 15:00 Uhr Keramik für Haus und Garten

Anmeldung für alle Kurse oder für weitergehende Informationen unter der Telefonnummer 03332
23333, im Internet unter www.schwedt.eu/vhs oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag,
Donnerstag und Freitag 9:00–12:00 Uhr, Dienstag 14:00–18:00 Uhr, Donnerstag 14:00–15:30 Uhr).

Volkshochschule Schwedt/Oder

Neue Kurse im Januar
an der Volkshochschule Schwedt/Oder

Psychologen sagen: „Glückssymbole und
Glücksbringer haben einen positiven Einfluss
auf unser Unterbewusstsein. Mit ihnen fühlen
wir uns ein wenig sicherer, blicken optimisti-
scher und mit mehr Selbstbewusstsein in die
Zukunft.“
Da man in der Silvesternacht mit viel Lärm die
bösen Geister vertreiben will und auch die
Glücksbringer das Böse abhalten sollen, kom-
men viele Bräuche und Symbole zum Einsatz.
Auch seinen Mitmenschen möchte man das
Glück überbringen und verschickt z. B.
Neujahrskarten mit Glückssymbolen. Das vier-
blättrige Kleeblatt ist unter den Glücksbrin-
gern am meisten vertreten.
Zum Jahreswechsel 2014/2015 lädt der Samm-
ler Wolfgang Bandelmann zu zwei Vorträgen
in das Stadtmuseum ein:
Am Sonntag, dem 28. Dezember 2014, um
14:30 Uhr steht das Thema seiner Sonder-
ausstellung „Zur Jahreswende – Vielfalt ohne
Ende“ im Mittelpunkt. Wer, wie er, Neujahrs-
karten aus mehreren Jahrhunderten sammelt,
befasst sich natürlich auch mit den Bräuchen
und Geflogenheiten zu Silvester und Neujahr.
Die Spaßartikel und Souvenirs, die aus diesem
Anlass auf den Markt kamen, werden in der
Sonderausstellung präsentiert. Wolfgang
Bandelmann wird einige davon vorführen. In-
teressant ist die Konstruktion, die er selbst
zum Bleigießen entwickelt und gebaut hat. Die
Gäste können gern selbst probieren, wie alles
funktioniert, und Anregungen für die eigene
Silvesterfeier mit nach Hause nehmen.
Der andere Aspekt der Jahresend-Rituale –
die Neujahrskarte – wird am Sonntag, dem
11. Januar 2015, um 14:30 Uhr in dem
zweiten Vortrag des Sammlers beleuchtet. In
der heutigen Zeit, da Neujahrswünsche
meistens per Handy, SMS oder Facebook über-
mittelt werden, sind die Exponate der Ausstel-
lung wohl nicht ganz zeitgemäß. Aber das war
nicht immer so. Auch, wenn sich die Art und

Zur Jahreswende – Vielfalt ohne Ende

Weise der Übermittlung verändert hat, das
Bedürfnis, sich zu Neujahr zu beglückwün-
schen, ist uralt. Die Sammlung zeigt, dass
Neujahrswünsche vielfältig und verschieden
waren. Wolfgang Bandelmann besitzt z. B.
durchgehend und lückenlos Jahreszahlkarten
von 1880 bis 2014. Vielleicht überrascht ein
Gast dieses Vortrages ihn mit einer Karte, die
die Zahl 2015 zeigt? Zu seinen Schätzen zäh-
len aber auch mechanische Karten, Karten mit
Leporellos oder beweglichen Augen, Kulissen-
oder Panoramakarten. Sie zeigen alle den
Geschmack und die kulturellen Einflüsse der
jeweiligen Zeit.

Stadtmuseum Schwedt/Oder

Diese Neujahrskarte zeigt neun Glücks-
symbole: Hufeisen, Zylinder vom Schornstein-
feger, Neujahrskind, Sektglas, Glücksschwein,
vierblättriges Kleeblatt, Fliegenpilz, viel Geld,
auf einer Wolke schweben. Das Kind auf dem
Rücken eines Glücksschweins symbolisiert das
beginnende neue Jahr.
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Wie im letzten Jahr liegt dieser Amtsblatt-Aus-
gabe der Höhepunkte-Flyer mit den Veranstal-
tungen des Jahres 2015 bei, der mit dem Amts-
blatt „Schwedter Rathausfenster“ an alle
Schwedter Haushalte verteilt wird.

Das Faltblatt erfasst Veranstaltungen der Städ-
te Angermünde und Schwedt/Oder sowie des
Amtes Gartz (Oder). Ein Anspruch auf Vollstän-
digkeit wird nicht erhoben. Trotzdem ist die
Liste so umfangreich, dass die Angebote nicht
im Detail vorgestellt werden können und nur
Termin, Ort und Titel genannt werden. Aus-
führliche Informationen mit Uhrzeiten und Be-
schreibungen bieten die Veranstaltungs-
kalender im Internet und die Medien. Die
Schwedter Veranstaltungen sind unter
www.schwedt.eu/veranstaltungskalender ab-
rufbar.
Das Faltblatt ist ebenfalls auf der
www.schwedt.eu zu finden und zwar unter dem
Thema „Veranstaltungen » Jahreshöhepunkte“.

Alle traditionellen Termine, wie Ostermarkt,
„Faust auf Faust“, INKONTAKT, Odertal-Fest-
spiele, Tour de Natur, Schwedter Blutsbrüder-
tour, Mittsommernacht und Stollenmarkt, sind
selbstverständlich erfasst. Unbedingt vormer-
ken im neuen Jahr: die 750-Jahr-Feier von
Schwedt am 26. und 27. September 2015.
Aber auch umliegende, regionale Veranstal-
tungen im Nationalparkgebiet des unteren
Odertals stehen auf dem Plan: die Singschwan-
tage (13.–15.02.), die Flussauen-Wochen
(28.03.–05.04.), das Internationale Land-
schaftspleinair in der Galerie am Kietz (01.–
13.06.) und die Kranichwochen (25.09.–04.10.).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Alle Fachbereiche sind wie üblich erreichbar,
nur am 24. und 31. Dezember 2014 sowie am
Brückentag, dem 2. Januar 2015 sind die
Dienststellen geschlossen. Erster Sprechtag im
neuen Jahr ist Montag, der 5. Januar 2015.

Stadtbibliothek Schwedt/Oder
Die Stadtbibliothek in der Lindenallee ist zu
den gewohnten Zeiten – aufgrund der Feier-
und Festtage – nur am 23. und 30. Dezember
2014 von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Zweig-
stelle in der Felchower Straße öffnet am 23.
und 30. Dezember von 12 bis 18 Uhr.
Am Freitag, dem 2. Januar 2015 bleiben die
Bibliotheken wegen des Brückentages ge-
schlossen. Erster Ausleihtag im neuen Jahr ist
somit der 6. Januar 2015.

Stadtmuseum Schwedt/Oder
Das Schwedter Stadtmuseum bleibt am 24.
Dezember 2014 geschlossen. Am 1. und 2.
Weihnachtsfeiertag und am 28. Dezember
2014 ist es jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr
geöffnet. Vom 29. Dezember 2014 bis 2. Janu-
ar 2015 bleibt das Museum geschlossen. Ers-
ter Besuchertag im neuen Jahr ist somit der 4.
Januar 2015.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM
Das AquariUM öffnet auch am 24. und 31. De-
zember 2014 seine Türen. An beiden Tagen öff-
nen das Sportbad, die Fitnessbereiche und der
Badmintonbereich von 8:00 bis 14:00 Uhr. Das
Spaßbad und die Sauna können von 10:00 Uhr
bis 14:00 Uhr genutzt werden. Am 1. und 2.
Weihnachtsfeiertag sind das Spaß- und Sport-

Veranstaltungen des
Jahres 2015

Öffnungszeiten
zum Jahreswechsel

bad, die Saunalandschaft und der Badminton-
Bereich regulär von 10:00 bis 22:00 Uhr offen.
Die beiden Fitness-Bereiche öffnen von 10:00
bis 18:00 Uhr.
An Neujahr bleibt das Freizeit- und Erlebnis-
bad AquariUM geschlossen.

FilmforUM Schwedt
Das Kino zeigt täglich sein aktuelles Programm
und öffnet 30 min vor Beginn der ersten Vor-
stellung. An Heiligabend und Silvester wird es
allerdings nur eine Vormittagsvorstellung um
10:00 Uhr geben.
Vom 25. bis 27. Dezember 2014 wird zum
Tagesprogramm auch eine Spätvorstellung
angeboten.

Technische Werke Schwedt

MehrGenerationenHaus im Linden-
quartier
Vom 22. Dezember 2014 bis zum 4. Januar
2015 bleibt das MehrGenerationenHaus ge-
schlossen. Das gesamte Team des MGHs dankt
allen, die dazu beigetragen haben, das Haus
auch im Jahr 2014 mit Leben zu füllen. 2015
erwarten die Besucherinnen und Besucher
wieder neue Inhalte und Aktivitäten. Bleiben
Sie gespannt.

Doreen Dietrich

Die Außenstelle Frankfurter/Oder, des Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen DDR,  lädt
alle Bürgerinnen und Bürger der Region recht
herzlich zu einer Bürgerberatung mit anschlie-
ßendem Vortrag am Donnerstag, dem 12.
Februar 2015 ins Rathaus Haus 2 ein.
Bei der persönlichen Beratung durch einen
Mitarbeiter der Landesbeauftragten zur
Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen
Diktatur (LAkD) besteht die Möglichkeit, von
15:00 bis 19:00 Uhr in den Räumen des Rat-

Informationsveranstaltung des BStU im Februar 2015
Ausstellung im Rathaus Haus 2 der Stasi-Unterlagen-Behörde

hauses Haus 2, bei Vorlage des Personalaus-
weises vor Ort, einen Antrag auf persönliche
Akteneinsicht zu stellen. Interessierte können
Musterakten lesen. Kostenfreie Publikationen
zu verschiedenen Themen liegen aus und kön-
nen gern mitgenommen werden.

Um 17:00 Uhr beginnt der Vortrag „MfS – Schild
und Schwert der Partei. Das Wirken der Staats-
sicherheit in der Region“, gehalten von Außen-
stellenleiter Rüdiger Sielaff. Im Anschluss bleibt
Zeit für Gespräche mit dem Außenstellenleiter.

Im Rathaus Haus 2 wird vom 10. Februar bis 6.
März 2015 die Ausstellung „Überwachen. Ver-
ängstigen. Verfolgen.“ gezeigt. Die Ausstel-
lung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Stadtarchiv Schwedt/Oder

Telefonnummer für Fragen zum redaktionellen Teil:

03332 446-306
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Ferienzeit gleich Faulenzzeit?! Aufgrund eines
umfangreichen Ferienprogramms der freien
und öffentlichen Kinder- und Jugendein-
richtungen in Schwedt kommt in den Sommer-
ferien bei den Schülerinnen und Schülern kaum
Langeweile auf. Oder doch?
In Prenzlau gibt es seit 2012 in den Sommerfe-
rien ein vielfältiges und kostenloses Veran-
staltungsprogramm für Grundschulkinder.
Möglich ist dies, weil viele kleine Partner sich
zu etwas Großem zusammentun. Das
„Prenzlauer Agenda Diplom“ hat sich etab-
liert und ist bei den Kindern im Grundschul-
alter jeden Sommer der Hit. Grund genug, das
bestehende Konzept auch auf unsere Stadt zu
übertragen. Das MehrGenerationenHaus
(MGH) stellte im Bereich Jugendförderung der
Stadt Schwedt/Oder das Projekt vor und stieß
auf offene Ohren, ein Alternativprogramm zu
den traditionellen Schwedter Ferienspielen
anzubieten. Die Zusammenarbeit hat bereits
begonnen und die Stadt Schwedt/Oder stellt
die nötige finanzielle Förderung bereit, um das
Projekt auch bei uns zum Erfolg werden zu
lassen.
Derzeit befindet sich das MGH aktiv in der
Akquise von Unterstützern und sucht fleißig
weitere Partner, die neben der Stadt Schwedt/
Oder das Projekt auch materiell fördern wol-
len. Möglich sind Sach-, Geld- und Dienst-
leistungsspenden.

Sommerferienspiele für Stadtentdecker
MehrGenerationenHaus wirbt für Projektstart in 2015

Das Wichtigste sind aber natürlich auch die
Projektpartner, die im kommenden Jahr in den
Sommerferien die Angebote realisieren und
auch die Rahmenbedingungen abdecken. Je-
der, der Kindern interessante Einblicke und/
oder lehrreiche Erlebnisse bieten kann, kann
sich als Veranstaltungspartner beteiligen –
egal ob Vereine, Unternehmen, Verwaltungen
oder Politiker. Sicherlich sind die Sommerferi-
en vorrangig auch Urlaubszeit, in der viele
Unternehmer mit Urlaubsvertretungen arbei-
ten, dennoch hoffen wir, dass jeder denkbare
Veranstalter auch das Potenzial für sich selbst
und unsere Region sieht.

Identitätsstiftung für unsere Stadt
Jedes besondere Erlebnis sensibilisiert die Kin-
der für unsere Stadt. Die sich jährlich wieder-
holenden Abenteuer binden auch die Jüngsten
an ihre Heimat und zeigen auf, dass es sich
lohnt, hier zu leben und vor allem auch zu blei-
ben. Dieser eine Tag – gern natürlich auch
mehrere – kann für ein kleines Unternehmen
einen Aufwand darstellen, aber eventuell be-
geistert er damit einen seiner späteren Aus-
zubildenden bereits in jungen Jahren auch
wieder für das Handwerk, den Metallbau, die
Kosmetik, die Pflege oder die vielen anderen
Berufe in unserer Region. Zusätzlich bietet sich
jedem einzelnen Verein, jedem Tourismusan-
bieter, jedem regionalen Produzenten, jedem

Freizeitanbieter, usw. in unserer Stadt die
Möglichkeit, seine Angebote aufzuzeigen und
zu überzeugen. Dabei entscheidet jeder Ver-
anstalter selbst über die Rahmenbedingungen.
Die Aufgabe des MGHs besteht darin, alle An-
gebote zu koordinieren, die Veranstaltungs-
partner zu unterstützen und zu informieren,
sodass jeder Grundschüler vor Beginn der
Sommerferien das bunte Angebotsheft in den
Händen halten kann – und dann hoffentlich
die Qual der Wahl hat.
Jedes Kind, das in den Ferien an mindestens
vier Veranstaltungen teilnimmt und eine volle
Stempelkarte im MGH einreicht, wird zum
Abschluss öffentlich mit einem Diplom ausge-
zeichnet.

Im Februar 2015 sind alle Interessierten
bereits jetzt herzlich zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen. Hier wird es alle
notwendigen Informationen zum Ablauf geben,
aber auch Hilfestellungen für interessierte
Partner. Sehr gern unterstützen wir bei der
Ideenfindung. Weitere Informationen erhalten
alle Partner, Unterstützer und freiwilligen Hel-
fer beim Quartiersmanagement des MGH.

Doreen Dietrich

Die aktuelle Sonderausstellung „Zwischen
Euphorie und Ernüchterung – Schwedter Bür-
ger und der Erste Weltkrieg“ zeigt besondere
Exponate wie Feldpostkarten, Fotografien, eine
Bibel, Schriftstücke, Zeitungen u. a. Gerade
die zwischen 1914 und 1918 verwendeten
Waffen, wie Stiel- und Eierhandgranaten, Pries-
ter-Mine, Spreng-, Panzer- und Wurfgranaten,
Messing-, Brenn- und Aufschlagzünder, die der
Schwedter Sammler Frank Müller dem Stadt-
museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt
hat, fesselt die Besucher immer wieder. Die
vielen Nachfragen und das große Interesse
haben die Museumsmitarbeiterinnen veran-
lasst, einen Experten für dieses Thema anzu-
sprechen.

Der Militärhistoriker André Vogel, der im be-
ruflichen Leben beim Kampfmittel-
beseitigungsdienst arbeitet und sich privat
speziell mit den Kämpfen 1945 im Oderbereich
beschäftigt, wird am Sonntag, dem 18. Ja-
nuar 2015, um 14:30 Uhr über „Waffen-
wirkung und Munition im Ersten Weltkrieg“
sprechen.

Bitte melden Sie sich telefonisch (03332 23460)
an.

Stadtmuseum Schwedt/Oder

Waffenwirkung und Munition im Ersten Weltkrieg

Munition, um 1916, Leihgeber: Frank Müller
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Auch bis kurz vor Weihnachten herrscht im
MehrGenerationenHaus (MGH) besinnliches
Treiben, bevor es im neuen Jahr weitergeht.

WinterZauberwaldParty im KinderCafé
Bevor sich im Dezember die Türen des MGHs
für die Weihnachtsferien verschließen, beendet
die WinterZauberwaldParty die vor-
weihnachtlichen Geschehnisse. Serviert wer-
den geschmolzene Schneemänner bei
Geschichtenromantik am Lagerfeuer. Zur Ein-
stimmung verzaubert der bekannte Geschich-
tenerzähler Herr Wandke unsere Gäste – Spaß
und Spannung für die Kinder sind garantiert.
Die WinterzauberParty findet am Freitag,
dem 19. Dezember 2014, ab 15 Uhr als
Jahresabschlussveranstaltung im Rahmen des
KinderCafés statt. Der Nachmittag soll die
ganze Familie auf die bevorstehenden Feier-
tage einstimmen. Ebenso lässt sich vor Ort
auch noch das ein oder andere kleine Ge-
schenk in letzter Minute realisieren. Vorweih-
nachtliche Neugier willkommen – und es gibt
Schneemänner für alle, versprochen.

Die abwechslungsreichen Höhepunkte einmal
monatlich im KinderCafé werden auch im kom-
menden Jahr bewahrt. Bereits am Freitag,
dem 23. Januar 2015 begeben sich die Kin-
der auf die Spuren von Willi, Dieter und Udo.
Ein spannender Detektivnachmittag erwar-
tet die Kinder. Initiiert wird der Themennach-
mittag von den Auszubildenden der WDU
Dienstleistung GmbH. Die Idee zur Kooperati-
on ergab sich fast spontan, doch das Modell
Berufsausbildung und ehrenamtliches Enga-
gement zu kombinieren, macht hoffentlich wei-
ter Schule. Nach den Auszubildenden der
WOBAG Schwedt eG, die wöchentlich den Eng-
lisch-Spielkreis leiten und der Kooperation mit
der Auszubildenden der evangelischen Grund-
schule, die gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern das KinderCafé unterstützt, wird
nun ein weiterer Ausbildungsbetrieb unserer
Stadt im MGH aktiv. Das Quartiersmanage-
ment ist für die tatkräftige Unterstützung dank-
bar und erfreut zugleich.

Gesunde Ernährung –
Vorsätze für das Jahr 2015?
Am Donnerstag, dem 15. Januar 2015 lädt
die Ernährungsmediziner Dr. med. Angelika
Schädler um 15 und um 17 Uhr zu offenen
Informationsveranstaltungen in das MGH ein.

Angebote im MehrGenerationenHaus
Frau Dr. Schädler hat bereits im Herbst im Rah-
men des WOBAG-Wohntages das Publikum
mit ihren Ausführungen begeistert. Auf Grund
der großen Nachfrage können Interessierte
sich nun kurz nach dem Jahreswechsel über
die Möglichkeiten der Ernährungsberatung
informieren und alle guten Vorsätze in die Tat
umsetzen. Ernährungsinteressierte – egal ob
jung oder alt – können den individuellen Weg
für sich in Erfahrung bringen. Erfahren Sie al-
les über finanzielle Unterstützungen, die Mög-
lichkeiten von Kursen, Einzelberatungen und
Vortragsreihen. Für Rückfragen steht die
Referentin jederzeit telefonisch oder per E-
Mail zur Verfügung: Tel.: 0172-3166074 bzw.
schaedler@live.de.

Die Termine für das Angebot „Essen für die
Seele“ sind im ersten Monat des neuen Jah-
res der 7. und der 21. Januar 2015. Das ge-
meinsame Essen beginnt wie gewohnt um 12
Uhr. Die Platzanzahl je Veranstaltung ist be-
grenzt, daher ist eine Anmeldung im Voraus
erbeten.

Hilfe gesucht!
Für einen Hort und eine Kita ist das MGH auf
der Suche nach zwei ehrenamtlichen Helfern.
Der Hort und eine Kita wünschen sich, dass
die Kinder verschiedene Handarbeitstechniken

Das Kindercafé ist der Renner unter den Angeboten des MGH. Die letzte Piratenparty im Okto-
ber lockte wieder viele Familien mit Kindern ins Haus.

erlernen können. Ob Knöpfe annähen, sticken,
stricken usw. – Handarbeiten sind kulturelles
Erbgut und sollen auch den Jüngsten näher
gebracht werden. Die Erzieherinnen stehen
den freiwilligen Helfern natürlich mit Rat und
Tat zur Seite, sodass die Angebote den Alters-
gruppen entsprechend erstellt werden können.
Für den Hortbereich wird zudem zusätzlich der
Aufbau eines Malzirkels angestrebt. Auch hier
wird ein begabter Hobbykünstler für die Moti-
vation und Begeisterungsentfachung gesucht.
Interessierte melden sich bitte beim Quartiers-
management im MGH.

Kontakt:
MehrGenerationenHaus im Lindenquartier
c/o Volkssolidarität LV Bbg KV UM
Bahnhofstraße 11 b, 16303 Schwedt/Oder
Telefon: 03332 835040 oder 03332 835758,
Telefax: 03332 835641
E-Mail: mgh-schwedt@volkssolidaritaet.de,
www.mgh-schwedt.de

Doreen Dietrich
MehrGenerationenHaus

Das Schwedter Rathausfenster mit Amtsblatt erscheint monatlich in
einer Auflage von 19.300 Exemplaren.
Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
• Angermünder Nachrichten mit Amtsblatt – 7.500 Exemplare
• Anzeiger für Britz-Chorin-Oderberg – 5.100 Exemplare
• Amtsblatt Gramzow – 4.100 Exemplare
• Amtsblatt Oder-Welse – 2.700 Exemplare
Alle weiteren Informationen unter: www.heimatblatt.de
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„Die Sternsinger kommen!“ heißt es vom 2.
Januar bis 4. Januar 2015 in den Gemein-
den der evangelischen und katholischen Kir-
che. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+15“
bringen die rund 30 Mädchen und Jungen in
den Gewändern der Heiligen Drei Könige den
Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen in Schwedt und Umgebung und
sammeln Geld für Not leidende Kinder in aller
Welt.

Bundesweit beteiligen sich die Sternsinger in
diesem Jahr an der 57. Aktion Dreikönigs-
singen. 1959 wurde die Aktion erstmals ge-
startet, die inzwischen die weltweit größte
Solidaritätsaktion ist, bei der sich Kinder für
Kinder in Not engagieren. Sie wird getragen
vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sternsinger unterwegs zu den Menschen

und vom Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den Mit-
teln aus der Aktion rund 2.000 Projekte für
Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika,
Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt
werden.

Thema „Ernährung“
zur 57. Aktion Dreikönigssingen
Mit ihrem Motto „Segen bringen, Segen sein.
Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philip-
pinen und weltweit!“ machen die Sternsinger
darauf aufmerksam, wie wichtig eine ausge-
wogene Ernährung für die Entwicklung von
Kindern überall auf der Welt ist. Beispielland
der Aktion sind die Philippinen. 842 Millionen
Menschen weltweit leiden Hunger.

Doch nicht nur unter- und mangelernährte Kin-
der profitieren vom Einsatz der kleinen und
großen Könige in Deutschland. Straßenkinder,
Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und
Jungen, die nicht zur Schule gehen können,
denen Wasser und Nahrung fehlen, die in
Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein fes-
tes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder
in mehr als 100 Ländern der Welt werden je-
des Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln
der Aktion unterstützt werden. Gemeinsam mit
ihren jugendlichen und erwachsenen Beglei-
tern haben sich auch die Sternsinger aus
Schwedt auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie ken-
nen die Nöte und Sorgen von Kindern rund um
den Globus und sorgen mit ihrem Engagement
für die Linderung von Not in zahlreichen
Projektorten.

Auf Wunsch kommen die Sternsinger
auch zu Ihnen!
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann
sich unter der Rufnummer 03332 517657 bei
Frau Broszies-Klein aus der katholischen Ge-
meinde St. Mariä Himmelfahrt  anmelden.

Ute Broszies-Klein
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             Zum Weihnachtsfest 
        glückliche Stunden

Zum Jahresende 
Dank für Vertrauen und Treue.
Zum neuen Jahr 
Gesundheit und Wohlergehen.
Cornelia Roth und Mitarbeiter

Bertha-von-Suttner-Str. 19 | 16303 Schwedt
Telefon: 03332-471 59  |  Fax: 03332-471 60
www.reisebuero-kirchner.de

Seit 20 Jahren bietet Frau Gudrun Kirchner im gleich-
namigen Reisebüro in Schwedt alle Dienstleistungen rund 
um den Urlaub an – ob Kurzfristtrips, Städte- und Wellness-
reisen, Pauschalangebote, Dienstreisen, Gruppen-
reisen, Kreuzfahrten oder Flugreisen rund um die Welt. 

Mit einer Tombola wird anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
allen Frühbuchern gedankt. Wer vom 1. November 2014 
bis zum 31. Januar 2015 eine Reise im RB Kirchner gebucht 

hat oder noch bucht, kommt 
automatisch in den Lostopf. 
Als Preise winken Reise-
gutscheine im Wert von 200 €, 
150 € und 100 €.  

Frau Kirchner möchte ihre 
Kunden am 9. Januar 2015 
ab 9.30 Uhr zum Mitfeiern 
auf ein Gläschen Sekt einladen 
und sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken.

Reisebüro
Kirchner
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18 Uhr

A Tribute to the Greatest Rockband
„Who wants to live forever“ ist nur einer
der vielen Hits, die Freddie Mercury und
seine Band „Queen“ unsterblich machen.
Wenn dazu sieben Streicher des großen
Sinfonieorchesters einsetzen, sitzen Sie
mit Gänsehaut in der überaus erfolgrei-
chen und von Kritikern hochgelobten fas-
zinierenden Bühnen-Live-Show „A SPEC-
TACULAR NIGHT OF QUEEN“. Bereits
beim zweiten Titel „I want it all“ hat Rob
Comber, alias Freddie Mercury, das Publi-
kum auf seiner Seite. Alt und Jung genie-
ßen Seite an Seite die spektakuläre
Show, die an keinem der größten Hits wie
„Another One Bites The Dust“, „A Kind Of
Magic“, „We Will Rock You“ oder „Radio
Ga Ga“ vorbeikommt.
Mercurys unverwechselbare Stimme und
Gestik wird es in der Rockgeschichte nur
einmal geben. Doch „The Bohemians“ er-
weisen sich als dynamischste und aufre-
gendste Queen-Tribute-Band, die derzeit
weltweit auf Tour ist. Die Bandmitglieder
sind von ihren Vorbildern kaum zu unter-
scheiden: Rob Combers Persönlichkeit
und Bühnenpräsenz machen ihn zum per-
fekten Freddie Mercury. Christopher Gre-
gory sieht Brian May verblüffend ähnlich
und man könnte meinen, dass Roger Tay-
lor am Schlagzeug sitzt.

Zahlreiche originalgetreue Kostüme
und Requisiten lassen die legendären
Queen-Konzerte lebendig werden. Mit
„A SPECTACULAR NIGHT OF QUEEN“
lädt World Wide Events auf eine musi-
kalische Zeitreise durch die Rockge-
schichte der größten Rockband aller
Zeiten ein, wiederbelebt mit exzellen-
ten Bandmusikern, großem Sinfonie-
orchester, bezaubernder Sopranistin
und hervorragendem Backgroundchor.
The Show must go on!

Mehr Informationen auch zu weiteren
Programmen finden Sie unter
www.ww-events.com

– Anzeige –
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Weihnachtsmuffins
250 ml Sonnenblumenöl
150 g Zuckerrübensirup
100 g Zucker
2 Päckchen Vanillezucker
6 Eier
1 Prise Salz
abgeriebene Zitronenschale
2 TL abgeriebene Orangenschale
2 TL Zimt
1 TL Lebkuchengewürz
75 g gemahlene Mandeln
75 g Kokosflocken
Saft von 2 Orangen
400 g Mehl
200 g Weizenstärke
1 1/4 Päckchen Backpulver oder Wein-
stein (Reformhaus)
24 Papierbackförmchen
(Durchmesser 55 mm)

Öl, Zuckerrübensirup, Zucker und Vanil-
lezucker mit dem Handrührgerät ver-
rühren. Eier, Salz, etwas abgeriebene

Weihnachts-Muffins (ergibt 24 Muffins)

FOTO:  WWW.WEIHNACHTSMENUE.DE

Zitronenschale, Orangenschale, Zimt,
Lebkuchengewürz, Mandeln und Ko-
kosflocken zufügen und die Masse
glatt rühren. Den Orangensaft zuge-
ben. Das Mehl und die Stärke mit dem
Backpulver mischen, an die Masse ge-
ben und diese nochmals gut durchrüh-
ren. 15 Minuten stehen lassen und
dann in die Papierbackförmchen füllen.
Bei 180 °C ca. 20 Minuten backen.

Pro Muffin: 276 kcal (1155 kJ), 4,4 g Eiweiß,

15,9 g Fett, 28,9 g Kohlenhydrate
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Bratapfel mit Quittenmus
1 säuerlicher Apfel
25 g gemahlene Haselnüsse
1 EL Kleie, 1 EL Milch
2 TL Quittenmus, Zimt
Die gemahlenen Haselnüsse in einer
Schüssel mit Kleie und Milch vermen-
gen. Mit Quittenmus süßen und mit
Zimt abschmecken. Apfel ausstechen,
mit der Masse füllen und auf Backpa-
pier setzen. Im vorgeheizten Ofen bei
180-200 °C
12-15 Minuten backen.
Pro Person: 211 kcal (883 kJ), 3,3 g Eiweiß,

11,5 g Fett, 21,5 g Kohlenhydrate

Bratapfel mit Rübenkraut
1 säuerlicher Apfel
25 g gemahlene Haselnüsse
1 EL Kleie, 1 EL Milch
1 TL Rübenkraut, Zimt

Bratäpfel mit Nussfüllung (für 1 Person)

Die gemahlenen Haselnüsse in einer
Schüssel mit Kleie und Milch vermen-
gen. Mit Rübenkraut süßen und mit
Zimt abschmecken. Apfel ausstechen,
mit der Masse füllen und auf Backpa-
pier setzen. Im vorgeheizten Ofen bei
180-200 °C
12-15 Minuten backen.
Pro Person: 230 kcal (962 kJ), 3,5 g Eiweiß,

11,4 g Fett, 26,6 g Kohlenhydrate

Foto: Wirths PR
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Überraschen Sie Ihre Freunde und
Verwandten doch einmal mit leckeren
Geschenkideen aus der eigenen Kü-
che, beispielsweise mit würzigen
Kräuterölen, herzhaft eingelegtem
Käse oder pikant eingelegtem Gemü-
se. Für unsere Geschenkideen brau-
chen Sie nur dekorative, wieder ver-
schließbare Gefäße, erstklassiges Öl,
einige Kräuter und Gewürze und et-
was Phantasie. Alles schön verpacken
– und fertig ist Ihr leckeres Geschenk!

Eingelegter Camembert
400 g Rahm-Camembert, 2 Knob-
lauchzehen, 10 gefüllte Oliven, 5
Salbeiblätter, 10 Pfefferkörner, 500
ml Sonnenblumenöl
Camembert in mundgerechte Stücke
schneiden, Knoblauchzehen abziehen,
die Hälfte der Oliven halbieren und al-
les mit den Salbeiblättern und den
Pfefferkörnern in ein Glas geben. Mit
Öl auffüllen. Das Glas gut verschließen
und kühl lagern.

Selbstgemachte Geschenke
kommen immer großartig an

Ziegen-Camembert in Olivenöl
300 g Ziegen-Camembert, 3-4 Pfeffer-
schoten, einige Rosmarinzweige,
500 ml Olivenöl
Den Ziegen-Camembert (man kann
anderen Käse, beispielsweise Ca-
membert oder Ziegenkäse nehmen) in
mundgerechte Stücke schneiden und
mit den Pfefferschoten und einigen
Rosmarinzweigen in ein Glas geben.
Mit Öl auffüllen und gut verschließen.
Kühl aufbewahren.

Pikantes Allerlei mit Camembert
2 Knoblauchzehen, 125 g Weichkäse,
1/4 gelbe und 1/4 grüne und 1/4 rote
Paprikaschote, einige schwarze Oli-
ven, Salz, Pfeffer, 250 ml Olivenöl
Knoblauchzehen abziehen, den Käse
eventuell entrinden und in kleine Stü-
cke, Paprika in Streifen schneiden. Al-
les mit den Oliven in ein Glas geben,
mit etwas Salz und Pfeffer würzen
und mit Öl auffüllen. Das Gefäß ver-
schließen und kühl aufbewahren.
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Ich lag und schlief; da träumte mir
ein wunderschöner Traum:

Es stand auf unserm Tisch vor mir
ein hoher Weihnachtsbaum.

Und bunte Lichter ohne Zahl,
die brannten ringsumher;

die Zweige waren allzumal
von goldnen Äpfeln schwer.

Und Zuckerpuppen hingen dran;
das war mal eine Pracht!

Da gab's, was ich nur wünschen kann
und was mir Freude macht.

Und als ich nach dem Baume sah
und ganz verwundert stand,
nach einem Apfel griff ich da,

und alles, alles schwand.

Da wacht' ich auf aus meinem Traum,
und dunkel war's um mich.

Du lieber, schöner Weihnachtsbaum,
sag an, wo find' ich dich?

August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben

Der Traum
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Geschätzte Anzeigenkunden,Geschätzte Anzeigenkunden,

das Bewährte erhalten und das Neue versuchen – das Bewährte erhalten und das Neue versuchen – 
darin sehen wir den Erfolg unserer bisherigen darin sehen wir den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die sich das gesamte Zusammenarbeit, für die sich das gesamte 
Verlagsteam herzlich bedanken möchte.Verlagsteam herzlich bedanken möchte.

Allen wünschen wir ein wunderbares Weihnachtsfest Allen wünschen wir ein wunderbares Weihnachtsfest 
im Kreise Ihrer Lieben.im Kreise Ihrer Lieben.
Auch 2015 stehen wir Ihnen als bewährter Auch 2015 stehen wir Ihnen als bewährter 
und zuverlässiger Partner gern zur Seite.und zuverlässiger Partner gern zur Seite.

Ihr Berater Uwe Rademacher und der VerlagIhr Berater Uwe Rademacher und der Verlag

Teig: 250 g Butter, 125 g aktiver Ma-
nuka-Honig (MGO 100+, Reformhaus),
250 g Weizenmehl, 250 g Weizenvoll-
kornmehl, 1/2 Päckchen Backpulver, 1/
2 TL Zimt, 125 ml Wasser, Prise Salz,
200 g gemahlene Haselnüsse

Füllung: 90 g gemahlene Haselnüsse,
30 g Weizenkeime (oder Haferflocken),
60 g flüssigen Bienenhonig, 1-2 EL
Wasser, 50 g Vollmilch-Schokolade

In einer Schüssel Butter cremig rühren
und gut mit dem erwärmten Manuka-
Honig vermischen. Mehl, Backpulver
und Zimt mischen, Wasser und etwas
Salz hinzufügen und alles gut verkne-
ten. Zuletzt die gemahlenen Haselnüs-
se unterrühren. Den Teig einen halben
Zentimeter dick ausrollen und etwa 80
Sterne ausstechen. Die Sterne im vor-
geheizten Backofen bei 200 °C etwa
zehn Minuten hell backen. In der Zwi-
schenzeit für die Füllung die Haselnüs-
se mit den Weizenkeimen, Honig und
dem Wasser gut vermischen. Jeweils
einen vollen Teelöffel der Masse auf

Sterntaler (ergibt etwa 40 Stück)

die Unterseite eines ausgebackenen
Sterns geben und einen zweiten
Stern mit der Unterseite dagegen drü-
cken. Die Schokolade im Wasserbad
erwärmen und die Sterntaler mit der
flüssigen Schokolade verzieren.

Pro Sterntaler: 158 kcal (661 kJ), 2,7 g Ei-

weiß, 10,3 g Fett, 13,6 g Kohlenhydrate

FOTO: WIRTHS PR




